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Verarbeitung der Gesundheitsdaten durch die hessischen Krankenversiche-

rungen im Zuge der Verordnung zum Anspruch auf Schutzmasken zur Vermei-

dung einer Infektion mit dem  Coronavirus SARS -CoV-2  
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hiermit nehme ich Bezug auf Ihre Anfrage vom 16.06.2021. Mit dem darin geschilder-

ten Verfahren war ich bislang nicht befasst. Auf welche Rechtsnorm des Art. 9 Abs. 2 

DS-GVO das Verfahren damals gestützt wurde, ist mir nicht bekannt. 

 

Eine Datenverarbeitung zu gesundheitsbezogenen Zwecken nach Art. 9 Abs. 2 lit. h 

DS-GVO setzt allerdings eine Verarbeitung durch Personal voraus, das einer beson-

deren Geheimhaltungspflicht unterliegt. 

 

Als Berufsgeheimnis im Sinne von Abs. 3 ist auch das Sozialgeheimnis nach § 35 

Erstes Buch Sozialgesetzbuch zu werten. Dieses gilt für alle gesetzlichen Kranken-

kassen in Bezug auf die Verarbeitung von Sozialdaten. Während das klassische Be-

rufsgeheimnis an einer personalen Vertrauensbeziehung anknüpft, ist der Ansatz-

punkt des Sozialgeheimnisses die Verarbeitung durch einen über Gesetz zur Ver-

traulichkeit verpflichteten Sozialleistungsträger/ gesetzliche Krankenversicherung 
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bzw. durch deren Mitarbeiter. Das Sozialgeheimnis zielt darauf ab, Geheimnisse in 

vergleichbarem Maße institutionell wie personale Berufsgeheimnisse zu schützen 

und erfüllt damit die Anforderungen des Art. 9 Abs. 3 DS-GVO. 

 

Einer Verarbeitung von Sozialdaten nach Art. 9 Abs. 2 lit. h DS-GVO durch gesetzli-

che Krankenversicherungen ist daher möglich. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Gez. 
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